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Betreff: Anfrage zum Thema „Insekten- und Blühwiesen“ 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident Stegemann, 

Insekten stellen rd. 70 Prozent der Tierarten weltweit und sind somit die artenreichste Gruppe aller Lebewesen. In 
Deutschland gibt es mehr als 33.300 Insektenarten. Drei Viertel aller hier lebenden Tierarten zählen zu ihnen. Insek-
ten spielen in den Ökosystemen und der vom Menschen geprägten Kulturlandschaft verschiedene Rollen. Viele Ar-
ten erbringen wichtige Leistungen für die Landwirtschaft. Zudem sind sie Nahrungsgrundlage für andere Tiere, 
bauen organische Masse ab, reinigen Gewässer und erhalten die Bodenfruchtbarkeit (vgl. INSEKTENATLAS 2020). 
Der Rückgang und Verlust der Insektenarten hat somit weitreichende Folgen. 
Damit Bienen und Insekten auch in und um Neubrandenburg in den nächsten Jahren noch ausreichend Nahrung 
finden, sollte auch Neubrandenburg ein Zeichen setzen und ihre stadteigenen Liegenschaften konsequent arten-
reich und insektenfreundlich – etwa durch die Anlage von Blühstreifen oder Blühwiesen –umgestalten und bewirt-
schaften.  Dazu bedarf es weitreichender Maßnahmen in Form eines gesamtstädtischen Konzeptes. Um professio-
nell das richtige, vielfältige Nahrungsangebot zur Stärkung der Artenvielfalt zu fördern, könnten auch der BUND 
oder Imkervereine beratend hinzugezogen werden. Die Umgestaltung von Grünflächen und der aufgeführten wei-
teren Flächen in blühende Landschaften würde sicher nicht nur in der Bevölkerung von Neubrandenburg auf Zu-
stimmung stoßen. Sie wertet das Stadt- und Landschaftsbild auf und fördert Akzeptanz in der Öffentlichkeit für Na-
turschutz und Artenvielfalt. 
Auch die wirtschaftliche Komponente, dass wesentlich weniger gemäht werden müsste und somit in diesem Be-
reich nachweislich Kosten für die Stadt eingespart werden können, ist dabei nicht zu vernachlässigen. 
Das auf diesen Flächen keine Insektizide oder Herbizide –sowie kein Glyphosat – verwendet werden soll, versteht 
sich von selbst.  

Bitte veranlassen Sie daher in diesem Zusammenhang die Beantwortung folgender Fragen durch den Oberbür-
germeister. Vielen Dank an Sie und die Mitarbeiter*innen der Verwaltung: 

1) Welche Flächen sind in der Stadt Neubrandenburg als Rasen bzw. Wiese und welche als Blühwiesen oder -
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streifen ausgewiesen? Dabei möge die Verwaltung auch definieren, was sie unter den jeweiligen Begrifflich-
keiten versteht. 

2) Wieviel Prozent des Stadtgrün sind als Blühwiesen und – streifen ausgewiesen? Wo befinden sich diese Flä-
chen? Gibt es eine entsprechende Kartierung? Wenn ja, bitten wir um entsprechende Beifügung.

3) Welche Flächen wären nach Ansicht der Verwaltung realistisch geeignet, um Blüh-/bzw. Insektenwiesen
oder adäquate Blühstreifen herzurichten. Hierbei sollen auch folgende Flächen berücksichtigt werden:

 Ränder von Fahrradwegen

 Ortseingangsbereiche

 Geeignete Teilbereiche von Parkanlagen/Kulturpark

 Ökologische Ausgleichsflächen

 Ackerränder der von der Stadt verpachteten landwirtschaftlichen Flächen

 Sonstige ungenutzte öffentliche Grünflächen

 Ränder von Parkplätzen

 Begleitgrün an Entwässerungskanälen

 Straßenränder und –bankette

 Kreisverkehre

4) Welche Arbeiten sind notwendig, um Rasen-bzw. Wiesenflächen oder die unter Ziff. 3 ermittelten Flächen
in (insektenfreundliche) Blühwiesen oder – streifen umzugestalten? Welche Kosten entstehen hierfür?

5) Wie unterscheiden sich kurz- und langfristig die Kosten für Rasen- und Wiesenpflege bzw. die unter Ziff. 3
ermittelten Flächen von der Pflege einer Blühwiese oder von Blühstreifen?

Mit freundlichen Grüßen 

Anna-Luisa Plessow 
Ratsfrau 
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